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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.06.1989

Index

60/04 Arbeitsrecht allgemein

62 Arbeitsmarktverwaltung

Norm

AuslBG §4 Abs3 Z7;

Rechtssatz

Die Behörden sind mangels einer gesetzlichen Grundlage nicht verp9ichtet, mit ihrer Entscheidung über die

Beschäftigungsbewilligung nach dem AuslBG bis zur (endgültigen) Entscheidung des passrechtlichen bzw.

asylrechtlichen Verfahrens betreffend den beantragten ausländischen Arbeitnehmern zuzuwarten.
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